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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2003

Norm

BauRG §4 Abs2

Rechtssatz

Auch die Zulässigkeit vorzeitiger Kündigungsvereinbarungen oder Au3ösungsvereinbarungen zugunsten des

Baurechtsnehmers sind mit dem Baurecht nur so weit vereinbar, als die vereinbarten Gründe an Gewicht den in § 4

Abs 2 BauRG normierten Erlöschungsgrund erreichen.
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